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Inhaltsverzeichnis: Seite 

Öffentliche Ausschusssitzungen in der Woche vom 13. bis 17. April 2026 

Bekanntmachung der Niedersächsichen Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr (NLStBV); Planfeststellungsverfahren für die ±525-kV-Gleichstromleitung 

NOR-9-2 (BalWin3) für den Landabschnitt (Konverterstation Wilhelmshaven2 bis 

zum Anlandungspunkt Dornumergrode), 1. Planänderung 

Bekanntmachung der Niedersächsichen Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr (NLStBV); Planfeststellungsverfahren für die ±525-kV-Gleichstromleitung 

NOR-11-2 (LanWin4) für den Landabschnitt (Konverterstation Wilhelmshaven2 bis 

zum Anlandungspunkt Dornumergrode), 1. Planänderung 

Verordnung über die Einrichtung einer Verbotszone über das Führen von Waffen 

und Messern in der Stadt Wilhelmshaven  

Hinweis: Diese Version ist ungültig! Es folgt eine Veröffentlichung im  

Amtsblatt Nr. 24/26 am 15. April 2026 
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Öffentliche Ausschusssitzungen in der Woche vom 13. bis 17. April 2026 

 

Gemeinsame Sitzung des Betriebsausschusses Technische Betriebe Wilhelmshaven und 

des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz 

Montag, 13.04.2026, 15:00 Uhr, Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil: 

• Vorlagen an den Rat (BTBW und UKLB): 

• Beschluss zur Umsetzung des verwaltungsinternen Klimaschutzkonzeptes zur Erreichung 

der Treibhausgasneutralität 2040  

• Information Einführung der emissionsfreien Fahrzeugbeschaffung bei der Stadt 

Wilhelmshaven  

• Beschluss zur Umsetzung der PV-Ausbaustrategie auf kommunalen Dächern der Stadt 

Wilhelmshaven  

• Vorlagen an den Betriebsausschuss (BTBW und UKLB): 

• Kurparkkonzept für Erhalt, Schutz, Pflege und gezielte Weiterentwicklung an die 

klimatischen Veränderungen, Vorstellung und Beschluss zur Umsetzung des Konzeptes  

• Vorlagen an den Rat (BTBW): 

• Gemeinsamer Antrag der Gruppe WIN@WBV/Volt und der Fraktionen SPD und CDU: 

Optimierung Winterdienst  

• Mitteilungen und Anfragen: 

• Informationen zu Themen aus den letzten Sitzungen  

 

Nichtöffentlicher Teil:   

• Vergaben:  

• Nachpflanzung von Bäumen in Wilhelmshaven (2026)  

• Beschaffung eines fabrikneuen Elektrotransporters  

• Kapelle Friedenstraße – Rohbauarbeiten –  

• Unterrichtung über die Aufnahme von Krediten 

• Vegetationspflege Bontekai 2026 

• Mäharbeiten/Grauflächenreinigung Spielplätze 2026 

• Mitteilungen und Anfragen 

 
Ausschuss für Planen und Bauen 

Dienstag, 14.04.2026, 15:00 Uhr, Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil: 

• Vorlagen an den Rat: 

• Beschlüsse und Kenntnisnahme zu den mit der BauGB Novelle vom 30.10.2025 neu 

eingeführten §§ 31 Abs. 3, 34 Abs. 3b, 36a und 246e BauGB (sog. Bau-Turbo) 

• 97. Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans in der Fassung der 
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Neubekanntmachung vom 18.02.2026, Teilbereiche II und III - Anlagen zur 

Wasserstoffherstellung und Energiespeicherung im südlichen Kavernenfeld 

Rüstringen-Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss 

• Informationsvorlage an den Betriebsausschuss TBW: 

• Kurparkkonzept für Erhalt, Schutz, Pflege und gezielte Weiterentwicklung an die 

klimatischen Veränderungen, Vorstellung und Beschluss zur Umsetzung des 

Konzeptes 

• Mitteilungen und Anfragen: 

• Sachstand Entwicklung Grundstück Südzentrale 

• Sachstand Entwicklung Klein Wangerooge 

• Sachstand Siebethsburger Hof 

• Öffentliche Anhörungen 

Nichtöffentlicher Teil:   

• Mitteilungen und Anfragen 

 
Betriebsausschuss Grundstücke und Gebäude 

Donnerstag, 16.04.2026, 15:00 Uhr, Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil: 

• Vorlagen an den Rat: 

• Beschluss zur Umsetzung des verwaltungsinternen Klimaschutzkonzeptes zur Erreichung 

der Treibhausgasneutralität 2040 

• Information Einführung der emissionsfreien Fahrzeugbeschaffung bei der Stadt 

Wilhelmshaven 

• Beschluss zur Umsetzung der PV-Ausbaustrategie auf kommunalen Dächern der Stadt 

Wilhelmshaven 

• Antrag SPD-Fraktion: Den Rathauskeller wieder nutzen: Kita ins Rathaus 

• Annahme von Zuwendungen im Sinne des § 111 Abs. 7 NKomVG durch den Rat 

• Antrag CDU-Fraktion: Planungskosten Umbau/Instandsetzung Aula Oberschule 

Stadtmitte 

• Gemeinsamer Antrag der Gruppe WIN@WBV/Volt und der Fraktionen SPD und CDU: 

Sanierung Sporthalle Heppens 

• Vermietung Henschelstraße 15C (Fährhaus) 

• Erweiterung der Versicherungsleistung der städtischen Immobilien 

• Verkauf Gewerbegrundstück Güterstraße 

• Verkauf Parkplatzfläche Gökerstraße 125 

• Mitteilungen und Anfragen 

 

Nichtöffentlicher Teil:   

• Vergaben: 



Amtsblatt für die Stadt Wilhelmshaven 

Ausgabe 23/26 vom 10. April 2026 
 
 

4 

 

• Vergabe - WASEB – Pfahlgründung 

• Vergabe - WASEB – Erdarbeiten 

• Vergabe - Oberschule-Mitte - Lieferung und Montage von Schulmöbeln 

• Vergabe - Grundschule Sengwarden – Erneuerung Niederspannungsanschluss 

• neu : Vergabe - Glas- und Rahmenreinigung an städtischen Objekten 2026 - Schulen - 

LOS 1  

• neu : Vergabe - Glas- und Rahmenreinigung an städtischen Objekten 2026 - 

Verwaltung - LOS 2 

• Vergabe - TWWP - Schadstoffsanierung, Abbruch- und Rückbauarbeiten 

• Vergabe - Nordsee-Campus Wilhelmshaven (NCW) - Lieferung und Montage 

Schreinermöbel Verwaltung 

• Vergabe - Nordsee-Campus Wilhelmshaven (NCW) - Schulmöbel - LOS 1 

• Vergabe - Grundschule Finkenburg - Planung einer Brandmeldeanlage 

• Vergabe - Sanierung und Anbau Pumpwerk, Banter Deich 1 - 3, 26382 Wilhelmshaven 

- Baugrunduntersuchung 

• Mitteilungen und Anfragen 
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B E K A N N T M A C H U N G 

Planfeststellungsverfahren für die ±525-kV-Gleichstromleitung NOR-9-2 (BalWin3) für 

den Landabschnitt (Konverterstation Wilhelmshaven2 bis zum Anlandungspunkt 

Dornumergrode) 

 

1.Deckblattänderung 

I. 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), Dezernat 41 - 

Planfeststellung, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover, führt auf Antrag der TenneT 

Offshore für das o. a. Vorhaben ein Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 43 ff. 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in Verbindung mit den §§ 72 bis 78 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) durch. Die bei Einleitung des Verfahrens 

vorliegenden Planungen haben bereits vom 11.03.2025 bis einschließlich 10.04.2025 in den 

Gemeinden Dornum, Großheide, Friedeburg und Wangerland sowie in der Städten 

Wilhelmshaven und Wittmund und der Samtgemeinde Esens ausgelegen.  

Die ursprüngliche Planung hat sich auch aufgrund der zur damaligen Auslegung 

vorgetragenen Äußerungen geändert bzw. ist ergänzt und aktualisiert worden. 

Für das in Parallellage verlaufende Vorhaben NOR-11-2 (LanWin4) erfolgt ein gesondertes 

Planfeststellungsverfahren. 

Gemäß § 43m Abs. 1 EnWG ist bei dem hier geplanten Vorhaben von der Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung und einer Prüfung des Artenschutzes nach den Vorschriften 

des § 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) abzusehen.  

Die Planänderungen der 1. Deckblattänderung betreffen im Wesentlichen:  

• Anpassung der Trassenführung sowie Achs- und Bohrlinien 

• Kreuzungsanpassungen 

• Wegeanpassungen 

• Anpassung der HDD-Bereiche, der Bauweise und der Arbeitsflächen 

• Darstellung der geplanten Muffenstandorte und Link-Boxen 

• Kompensationsflächenzunahme in den Gemeinden Friedeburg und Großheide 

• Erstmalige Einreichung der Wasserrechtsanträge 

• Erstmalige Einreichung des Bodenschutzkonzepts inkl. Bodenschutzpläne 

• Änderungen in den Umweltunterlagen mit Bezug auf das Schutzgut Boden, das 

Schutzgut Wasser, die Kompensation im Rahmen der Eingriffsregelung, Vermeidungs- 

und Kompensationsmaßnahmen, den Artenschutz und die Natura2000-Prüfungen 

• Ergänzungen des Erläuterungsberichts bzgl. Belangen der Landwirtschaft 

• Ergänzung der Maßnahmenplanung um eine archäologische Baubegleitung 

(Maßnahmenblatt VM23) zum Schutz des Schutzgutes ‚Kulturelles Erbe‘. 

Einzelheiten sind aus den geänderten Planunterlagen ersichtlich. Ein Anlagenverzeichnis mit 

den Änderungen ist den Unterlagen vorangestellt. Ergänzte und geänderte Textstellen und 
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Werte sind in den Unterlagen zur 1. Deckblattänderung in blau dargestellt. Die alten, nicht 

mehr gültigen Textstellen und Werte sind durchgestrichen und somit weiterhin ersichtlich. 

Der vorliegende geänderte Plan enthält: 

• Erläuterungsbericht  

• Übersichtspläne und Wegenutzungspläne  

• Baubeschreibung einschließlich Pläne und Zeichnungen  

• Lage- und Grunderwerbspläne/Bauwerkspläne 

• Kreuzungsverzeichnis einschließlich Kreuzungspläne 

• Bauwerksverzeichnis 

• Landschaftspflegerischer Begleitplan nebst Landschaftspflegerischer Maßnahmen 

• Grunderwerbsverzeichnisse 

• Umweltfachliche Untersuchungen: Fachbericht Umwelt einschließlich Pläne und 

Untersuchungskonzept, Fachbericht Artenschutz, Natura2000-

Verträglichkeitsuntersuchung, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie  

• Wasserrechtliche Anträge einschließlich Berechnungsgrundlagen und Pläne 

• Bodenschutzkonzept einschließlich Bodenschutzpläne 

• Materialband (Landesplanerische Feststellung, Kampfmitteluntersuchungen, 

Kartierberichte Brut- und Rastvögel, FEP 2019-Umweltbericht Teil I, Literatur zur 

Erwärmung von Erdkabeln). 

Mit dem Vorhaben ist die erlaubnispflichtige Benutzung von Gewässern (Einleitungen) 

verbunden. Über deren Gestattung entscheidet die Planfeststellungsbehörde im 

Zusammenhang mit der Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens im 

Planfeststellungsbeschluss oder durch gesonderten Bescheid. 

 

II. 

(1) Der Plan wird in der Zeit vom 

16.04.2026 bis zum 15.05.2026 (einschließlich) 

unter dem Titel „NOR-9-2 (BalWin3) - Landtrasse DB1“ auf der Internetseite der NLStBV 

https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview 

zur allgemeinen Einsicht veröffentlicht. Die Auslegung der Unterlagen wird gemäß § 43a 

Satz 2 EnwG durch Veröffentlichung im Internet bewirkt. 

In diesem Zeitraum kann der Plan auch über die Internetseiten der folgenden Gemeinden 

abgerufen werden: 

− Gemeinde Dornum (www.gemeinde-dornum.de), 

− Gemeinde Wangerland (www.wangerland.org/verwaltung-politik/aktuelle-

meldungen/bekanntmachungen/), 

− Stadt Wilhelmshaven (www.wilhelmshaven.de/amtsblatt), 

− Stadt Wittmund (www.wittmund.de), 

− Samtgemeinde Esens (www.samtgemeinde-esens.de), 

− Gemeinde Friedeburg (www.gemeindefriedeburg.de), 

https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview
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− Gemeinde Großheide (www.grossheide.de). 

Auf Verlangen eines Beteiligten, das während der Dauer der Auslegung an die NLStBV zu 

richten ist, wird ihm eine alternative, leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur 

Verfügung gestellt; dies ist in der Regel die Übersendung eines gängigen elektronischen 

Speichermediums, auf dem die auszulegenden Unterlagen gespeichert sind (USB-Stick). 

Jeder, dessen Belange durch die Änderungsplanung berührt werden, kann sich zu der 

Planung äußern. Die Äußerung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner 

Beeinträchtigung erkennen lassen. Anerkannte Vereinigungen nach § 3 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) erhalten durch die öffentliche Planauslegung Gelegenheit 

zur Einsicht in die dem Plan zu Grunde liegenden (einschlägigen) 

Sachverständigengutachten; sie können Stellungnahmen zu dem Plan abgeben, soweit sie 

durch das Vorhaben in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt werden. 

Die Äußerungen (Einwendungen und/oder Stellungnahmen) sind bis einschließlich zum 

29.05.2026 schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Wilhelmshaven, Rathausplatz 9 

(Technisches Rathaus), 26382 Wilhelmshaven oder der NLStBV, Dezernat 41 - 

Planfeststellung, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover einzureichen.  

Vor dem 16.04.2026 eingehende Äußerungen werden als unzulässig zurückgewiesen. 

Einwendungen müssen eigenhändig unterschrieben sein. Eine E-Mail erfüllt die gesetzlich 

vorgeschriebene Schriftform nicht. Eingangsbestätigungen werden nach Erhalt von 

Einwendungen nicht versendet.  

Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind für dieses Planfeststellungsverfahren alle Äußerungen 

ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 

Satz 3 VwVfG). 

 

Äußerungen können nur hinsichtlich der 1. Änderungsplanung eingereicht werden. 

 

Ursprünglich erhobene Einwendungen und abgegebene Stellungnahmen werden im 

Verfahren weiterhin berücksichtigt, sofern sie nicht zurückgenommen worden sind. 

 

Anträge, die sich auf die Benutzung von Gewässern richten und sich mit einer der für die 

Durchführung des Vorhabens beantragten Gewässerbenutzungen ausschließen, werden 

nach Ablauf der vorgenannten, für Einwendungen bestimmten Frist nicht berücksichtigt (§ 9 

Abs. 2 Nr. 1 lit. c in Verbindung mit § 4 Satz 2 des Niedersächsischen Wassergesetzes 

(NWG)). 

Einwendungen wegen nachteiliger Einwirkungen der mit dem Vorhaben verbundenen 

Gewässerbenutzungen auf Rechte Dritter können später nur geltend gemacht werden, 

soweit der Betroffene nachteilige Wirkungen bis zum Ablauf der vorgenannten Frist nicht 

voraussehen konnte (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 lit. c NWG in Verbindung mit § 14 Abs. 6 des 

Wasserhaushalts-gesetzes (WHG)). 
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Vertragliche Ansprüche werden durch eine Bewilligung zur Gewässerbenutzung nicht 

ausgeschlossen (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 lit. c NWG in Verbindung mit § 16 Abs. 3 WHG). 

Bei Äußerungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in 

Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist 

auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite eine Unterzeichnerin/ ein Unterzeichner 

mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreterin/ Vertreter anzugeben. Es darf nur eine 

einzige Unterzeichnerin/ ein einziger Unterzeichner als Vertreterin/ Vertreter für die 

jeweiligen Unterschriftslisten bzw. gleich lautenden Äußerungen genannt werden. 

Vertreterin/ Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Anderenfalls können diese 

Äußerungen gemäß § 17 Abs. 2 VwVfG unberücksichtigt bleiben. 

(2) Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der Äußerungen verzichten (§ 43a Satz 1 

Nr. 3 Satz 1 EnWG). In den Fällen des § 43a Satz 1 Nr. 3 Satz 2 EnWG findet ein 

Erörterungstermin nicht statt. Ein Erörterungstermin findet danach nicht statt, wenn 

Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind, die 

rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgenommen worden sind, ausschließlich 

Einwendungen erhoben worden sind, die auf privatrechtlichen Titeln beruhen, oder alle 

Einwender auf einen Erörterungstermin verzichten.  

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. Ferner 

werden diejenigen, die sich geäußert haben, bzw. bei gleichförmigen Eingaben die 

Vertreterin/ der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 

Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese durch öffentliche Bekanntmachung 

ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG). 

In dem Termin kann bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt werden.  

(3) Durch Einsichtnahme in den Plan, Einreichen von Äußerungen, Teilnahme am 

Erörterungstermin/Online-Konsultation oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 

werden nicht erstattet. 

(4) Über die Zulässigkeit des Vorhabens sowie die Äußerungen entscheidet nach Abschluss 

des Anhörungsverfahrens die NLStBV (Planfeststellungsbehörde). Die Zustellung der 

Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) erfolgt ausschließlich an den Vorhabenträger. Im 

Übrigen wird der Planfeststellungsbeschluss öffentlich bekanntgegeben, indem er für die 

Dauer von zwei Wochen auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde mit der 

Rechtsbehelfsbelehrung zugänglich gemacht wird und zusätzlich mit seinem verfügenden 

Teil und der Rechtsbehelfsbelehrung sowie einem Hinweis auf die Zugänglichmachung im 

Internet in örtlichen Tageszeitungen, die in dem Gebiet, auf das sich das Vorhaben 

voraussichtlich auswirken wird, verbreitet sind, bekanntgemacht wird (§ 43b Abs. 5 Satz 1 u. 

2 EnWG). 
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III. 

Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Veränderungssperre nach § 44a EnWG in 

Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Vorhabenträger ein Vorkaufsrecht an 

den von dem Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a Abs. 3 EnWG). Eine bereits durch die 

ursprüngliche Auslegung in Kraft getretene Veränderungssperre nach § 44a EnWG gilt 

weiter.  

Nach § 43a Satz 1 Nr. 2 EnWG sind die Einwendungen und Stellungnahmen der Vorhaben-

trägerin und den von ihm Beauftragten zur Verfügung zu stellen, um eine Erwiderung zu er-

möglichen. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und Anschrift unkenntlich 

gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nicht 

erforderlich sind. 

Hinsichtlich der Informationen nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

wird auf den Link „Informationen zur Datenverarbeitung im Planfeststellungsverfahren“ auf 

der o. g. Internetseite verwiesen. Diesem Link sind die Zwecke der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, ihre Speicherdauer sowie Informationen über die 

Betroffenenrechte nach der DSGVO im Planfeststellungsverfahren zu entnehmen.  

Der Text dieser Bekanntmachung kann auf der Internetseite der NLStBV 

(https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview) und auch auf der 

Internetseite der Stadt Wilhelmshaven (www.wilhelmshaven.de/amtsblatt) eingesehen 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview
http://www.wilhelmshaven.de/amtsblatt
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B E K A N N T M A C H U N G 

 

Planfeststellungsverfahren für die ±525-kV-Gleichstromleitung NOR-11-2 (LanWin4) für 

den Landabschnitt (Konverterstation Wilhelmshaven2 bis zum Anlandungspunkt 

Dornumergrode) 

 

1.Deckblattänderung 

I. 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), Dezernat 41 - 

Planfeststellung, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover, führt auf Antrag der TenneT 

Offshore für das o. a. Vorhaben ein Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 43 ff. 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in Verbindung mit den §§ 72 bis 78 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) durch. Die bei Einleitung des Verfahrens 

vorliegenden Planungen haben bereits vom 11.03.2025 bis einschließlich 10.04.2025 in den 

Gemeinden Dornum, Großheide, Friedeburg und Wangerland sowie in der Städten 

Wilhelmshaven und Wittmund und der Samtgemeinde Esens ausgelegen.  

Die ursprüngliche Planung hat sich auch aufgrund der zur damaligen Auslegung 

vorgetragenen Äußerungen geändert bzw. ist ergänzt und aktualisiert worden. 

Für das in Parallellage verlaufende Vorhaben NOR-9-2 (BalWin3) erfolgt ein gesondertes 

Planfeststellungsverfahren. 

Gemäß § 43m Abs. 1 EnWG ist bei dem hier geplanten Vorhaben von der Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung und einer Prüfung des Artenschutzes nach den Vorschriften 

des § 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) abzusehen.  

Die Planänderungen der 1. Deckblattänderung betreffen im Wesentlichen:  

• Anpassung der Trassenführung sowie Achs- und Bohrlinien 

• Kreuzungsanpassungen 

• Wegeanpassungen 

• Anpassung der HDD-Bereiche, der Bauweise und der Arbeitsflächen 

• Darstellung der geplanten Muffenstandorte und Link-Boxen 

• Kompensationsflächenzunahme in den Gemeinden Friedeburg und Großheide 

• Erstmalige Einreichung der Wasserrechtsanträge 

• Erstmalige Einreichung des Bodenschutzkonzepts inkl. Bodenschutzpläne 

• Änderungen in den Umweltunterlagen mit Bezug auf das Schutzgut Boden, das 

Schutzgut Wasser, die Kompensation im Rahmen der Eingriffsregelung, Vermeidungs- 

und Kompensationsmaßnahmen, den Artenschutz und die Natura2000-Prüfungen 

• Ergänzungen des Erläuterungsberichts bzgl. Belangen der Landwirtschaft 

• Ergänzung der Maßnahmenplanung um eine archäologische Baubegleitung 

(Maßnahmenblatt VM23) zum Schutz des Schutzgutes ‚Kulturelles Erbe‘. 
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Einzelheiten sind aus den geänderten Planunterlagen ersichtlich. Ein Anlagenverzeichnis mit 

den Änderungen ist den Unterlagen vorangestellt. Ergänzte und geänderte Textstellen und 

Werte sind in den Unterlagen zur 1. Deckblattänderung in blau dargestellt. Die alten, nicht 

mehr gültigen Textstellen und Werte sind durchgestrichen und somit weiterhin ersichtlich. 

 

Der vorliegende geänderte Plan enthält: 

• Erläuterungsbericht  

• Übersichtspläne und Wegenutzungspläne  

• Baubeschreibung einschließlich Pläne und Zeichnungen  

• Lage- und Grunderwerbspläne/Bauwerkspläne 

• Kreuzungsverzeichnis einschließlich Kreuzungspläne 

• Bauwerksverzeichnis 

• Landschaftspflegerischer Begleitplan nebst Landschaftspflegerischer Maßnahmen 

• Grunderwerbsverzeichnisse 

• Umweltfachliche Untersuchungen: Fachbericht Umwelt einschließlich Pläne und 

Untersuchungskonzept, Fachbericht Artenschutz, Natura2000-

Verträglichkeitsuntersuchung, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie  

• Wasserrechtliche Anträge einschließlich Berechnungsgrundlagen und Pläne 

• Bodenschutzkonzept einschließlich Bodenschutzpläne 

• Materialband (Landesplanerische Feststellung und Raumordnungsverzicht, 

Kampfmitteluntersuchungen, Kartierberichte Brut- und Rastvögel, FEP 2019-

Umweltbericht Teil I, Literatur zur Erwärmung von Erdkabeln). 

Mit dem Vorhaben ist die erlaubnispflichtige Benutzung von Gewässern (Einleitungen) 

verbunden. Über deren Gestattung entscheidet die Planfeststellungsbehörde im 

Zusammenhang mit der Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens im 

Planfeststellungsbeschluss oder durch gesonderten Bescheid. 

 

II. 

(1) Der Plan wird in der Zeit vom 

16.04.2026 bis zum 15.05.2026 (einschließlich) 

unter dem Titel „NOR-11-2 (LanWin4) - Landtrasse DB1“ auf der Internetseite der NLStBV 

https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview 

zur allgemeinen Einsicht veröffentlicht. Die Auslegung der Unterlagen wird gemäß § 43a 

Satz 2 EnwG durch Veröffentlichung im Internet bewirkt. 

In diesem Zeitraum kann der Plan auch über die Internetseiten der folgenden Gemeinden 

abgerufen werden: 

− Gemeinde Dornum (www.gemeinde-dornum.de), 

− Gemeinde Wangerland (www.wangerland.org/verwaltung-politik/aktuelle-

meldungen/bekanntmachungen/), 

https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview
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− Stadt Wilhelmshaven (www.wilhelmshaven.de/amtsblatt), 

− Stadt Wittmund (www.wittmund.de), 

− Samtgemeinde Esens (www.samtgemeinde-esens.de), 

− Gemeinde Friedeburg (www.gemeindefriedeburg.de), 

− Gemeinde Großheide (www.grossheide.de). 

Auf Verlangen eines Beteiligten, das während der Dauer der Auslegung an die NLStBV zu 

richten ist, wird ihm eine alternative, leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur 

Verfügung gestellt; dies ist in der Regel die Übersendung eines gängigen elektronischen 

Speichermedi-ums, auf dem die auszulegenden Unterlagen gespeichert sind (USB-Stick). 

Jeder, dessen Belange durch die Änderungsplanung berührt werden, kann sich zu der 

Planung äußern. Die Äußerung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner 

Beeinträchtigung erkennen lassen. Anerkannte Vereinigungen nach § 3 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) erhalten durch die öffentliche Planauslegung Gelegenheit 

zur Einsicht in die dem Plan zu Grunde liegenden (einschlägigen) 

Sachverständigengutachten; sie können Stellungnahmen zu dem Plan abgeben, soweit sie 

durch das Vorhaben in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt werden. 

Die Äußerungen (Einwendungen und/oder Stellungnahmen) sind bis einschließlich zum 

29.05.2026 schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Wilhelmshaven, Rathausplatz 9 

(Technisches Rathaus), 26382 Wilhelmshaven oder der NLStBV, Dezernat 41 - 

Planfeststellung, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover einzureichen.  

Vor dem 16.04.2026 eingehende Äußerungen werden als unzulässig zurückgewiesen. 

Einwendungen müssen eigenhändig unterschrieben sein. Eine E-Mail erfüllt die gesetzlich 

vorgeschriebene Schriftform nicht. Eingangsbestätigungen werden nach Erhalt von 

Einwendungen nicht versendet.  

Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind für dieses Planfeststellungsverfahren alle Äußerungen 

ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 

Satz 3 VwVfG). 

 

Äußerungen können nur hinsichtlich der 1. Änderungsplanung eingereicht werden. 

 

Ursprünglich erhobene Einwendungen und abgegebene Stellungnahmen werden im 

Verfahren weiterhin berücksichtigt, sofern sie nicht zurückgenommen worden sind. 

 

Anträge, die sich auf die Benutzung von Gewässern richten und sich mit einer der für die 

Durchführung des Vorhabens beantragten Gewässerbenutzungen ausschließen, werden 

nach Ablauf der vorgenannten, für Einwendungen bestimmten Frist nicht berücksichtigt (§ 9 

Abs. 2 Nr. 1 lit. c in Verbindung mit § 4 Satz 2 des Niedersächsischen Wassergesetzes 

(NWG)). 

Einwendungen wegen nachteiliger Einwirkungen der mit dem Vorhaben verbundenen 

Gewässerbenutzungen auf Rechte Dritter können später nur geltend gemacht werden, 
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soweit der Betroffene nachteilige Wirkungen bis zum Ablauf der vorgenannten Frist nicht 

voraussehen konnte (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 lit. c NWG in Verbindung mit § 14 Abs. 6 des 

Wasserhaushalts-gesetzes (WHG)). 

Vertragliche Ansprüche werden durch eine Bewilligung zur Gewässerbenutzung nicht 

ausgeschlossen (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 lit. c NWG in Verbindung mit § 16 Abs. 3 WHG). 

Bei Äußerungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in 

Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist 

auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite eine Unterzeichnerin/ ein Unterzeichner 

mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreterin/ Vertreter anzugeben. Es darf nur eine 

einzige Unterzeichnerin/ ein einziger Unterzeichner als Vertreterin/ Vertreter für die 

jeweiligen Unterschriftslisten bzw. gleich lautenden Äußerungen genannt werden. 

Vertreterin/ Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Anderenfalls können diese 

Äußerungen gemäß § 17 Abs. 2 VwVfG unberücksichtigt bleiben. 

(2) Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der Äußerungen verzichten (§ 43a Satz 1 

Nr. 3 Satz 1 EnWG). In den Fällen des § 43a Satz 1 Nr. 3 Satz 2 EnWG findet ein 

Erörterungstermin nicht statt. Ein Erörterungstermin findet danach nicht statt, wenn 

Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind, die 

rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgenommen worden sind, ausschließlich 

Einwendungen erhoben worden sind, die auf privatrechtlichen Titeln beruhen, oder alle 

Einwender auf einen Erörterungstermin verzichten.  

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. Ferner 

werden diejenigen, die sich geäußert haben, bzw. bei gleichförmigen Eingaben die 

Vertreterin/ der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 

Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese durch öffentliche Bekanntmachung 

ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG). 

In dem Termin kann bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt werden.  

(3) Durch Einsichtnahme in den Plan, Einreichen von Äußerungen, Teilnahme am 

Erörterungstermin/Online-Konsultation oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 

werden nicht erstattet. 

(4) Über die Zulässigkeit des Vorhabens sowie die Äußerungen entscheidet nach Abschluss 

des Anhörungsverfahrens die NLStBV (Planfeststellungsbehörde). Die Zustellung der 

Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) erfolgt ausschließlich an den Vorhabenträger. Im 

Übrigen wird der Planfeststellungsbeschluss öffentlich bekanntgegeben, indem er für die 

Dauer von zwei Wochen auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde mit der 

Rechtsbehelfsbelehrung zugänglich gemacht wird und zusätzlich mit seinem verfügenden 

Teil und der Rechtsbehelfsbelehrung sowie einem Hinweis auf die Zugänglichmachung im 

Internet in örtlichen Tageszeitungen, die in dem Gebiet, auf das sich das Vorhaben 

voraussichtlich auswirken wird, verbreitet sind, bekanntgemacht wird (§ 43b Abs. 5 Satz 1 u. 

2 EnWG). 
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III. 

Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Veränderungssperre nach § 44a EnWG in 

Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Vorhabenträger ein Vorkaufsrecht an 

den von dem Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a Abs. 3 EnWG). Eine bereits durch die 

ursprüngliche Auslegung in Kraft getretene Veränderungssperre nach § 44a EnWG gilt 

weiter.  

Nach § 43a Satz 1 Nr. 2 EnWG sind die Einwendungen und Stellungnahmen der Vorhaben-

trägerin und den von ihm Beauftragten zur Verfügung zu stellen, um eine Erwiderung zu er-

möglichen. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und Anschrift unkenntlich 

gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nicht 

erforderlich sind. 

Hinsichtlich der Informationen nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

wird auf den Link „Informationen zur Datenverarbeitung im Planfeststellungsverfahren“ auf 

der o. g. Internetseite verwiesen. Diesem Link sind die Zwecke der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, ihre Speicherdauer sowie Informationen über die 

Betroffenenrechte nach der DSGVO im Planfeststellungsverfahren zu entnehmen.  

Der Text dieser Bekanntmachung kann auf der Internetseite der NLStBV 

(https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview) und auch auf der 

Internetseite der Stadt Wilhelmshaven (www.wilhelmshaven.de/amtsblatt) eingesehen 

werden. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://planfeststellung.strassenbau.niedersachsen.de/overview
http://www.wilhelmshaven.de/amtsblatt
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Verordnung über die Einrichtung einer Verbotszone über das Führen von Waffen und 

Messern in der Stadt Wilhelmshaven  

 

Aufgrund des § 42 Abs. 5 Satz 1 Nrn. 2 bis 5, Alt. 2 des Waffengesetzes (WaffG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 11. Oktober 2002 (BGBl. 2002 I S. 3970, 4592; 2003 I, S. 1957), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17 Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 171) in Verbindung 

mit § 1 Satz 3 der Verordnung zur Übertragung von Verordnungsermächtigungen 

(Subdelegationsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. Dezember 2011 

(Nds. GVBl. S. 487), zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. März 2025 (Nds. GVBl. 2025 

Nr. 18) in Verbindung mit § 5 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Waffengesetzes 

(DVO-WaffR) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. April 2014 (Nds. GVBl. 2014 S. 143), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 115) hat der 

Rat der Stadt Wilhelmshaven in seiner Sitzung vom 18.02.2026 folgende Verordnung erlassen: 

 

§ 1 Verbot 

(1) Im Geltungsbereich dieser Verordnung (VO) ist es in der Stadt Wilhelmshaven 

verboten, Waffen und Messer auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu 

führen. 

(2) Der räumliche und zeitliche Geltungsbereich dieser VO ist aus den Anlagen 1 und 

2 ersichtlich. 

(3) Verbotenerweise geführte Waffen oder Messer können nach § 54 Abs. 2 WaffG 

eingezogen werden. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Waffen im Sinne des § 1 Abs. 1 der VO sind alle Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 

WaffG. 

(2) Führen im Sinne des § 1 Abs. 1 der VO ist die Ausübung der tatsächlichen Gewalt 

über Waffen und Messer im Sinne des Waffengesetzes außerhalb der eigenen 

Wohnung, der eigenen Geschäftsräume oder des eigenen befriedeten Besitztums 

im Sinne des § 1 Abs. 4 WaffG in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 2 Nr. 4 WaffG. 

§ 3 Ausnahmen 

(1) Ausgenommen von dem Verbot nach § 1 der VO sind Fälle, in denen für das Führen 

der Waffe oder des Messers ein berechtigtes Interesse vorliegt. Ein berechtigtes 

Interesse liegt insbesondere in den Fällen des § 42 Abs. 5 Satz 3 WaffG vor. 

(2) Auf Antrag kann die Waffenbehörde der Stadt Wilhelmshaven weitere Ausnahmen 

von dem Verbot des § 1 der VO zulassen, sofern eine Gefährdung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung nicht zu befürchten ist. Die Ausnahmegenehmigung kann 

mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Berechtigte haben die 

Ausnahmegenehmigung mit sich zu führen und auf Verlangen vorzuzeigen. 
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§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 53 Abs. 1 Nr. 23 WaffG handelt, wer innerhalb des 

Geltungsbereichs dieser VO vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Abs. 1 dieser 

VO eine Waffe oder ein Messer führt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann gemäß § 53 Abs. 2 WaffG mit einer 

Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 

 

§ 5 Geltungsdauer 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31.12.2035 außer Kraft. 

 

§ 6 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

Wilhelmshaven, den 08.04.2026 

Stadt Wilhelmshaven 

 
 

 

Feist  

Oberbürgermeister 
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Begründung 

Straftaten, bei denen Waffen oder Messer im Zusammenhang mit der Tat verwendet werden, 

stehen bundesweit im Fokus der Öffentlichkeit. Seitens der Ordnungsbehörden gilt es, auch 

aufgrund eines nicht kalkulierbaren Dunkelfeldes, Maßnahmen zu identifizieren, die die 

objektive Sicherheitslage, aber auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung verbessern und 

Kontrollmöglichkeiten eröffnen, um präventiv eingreifen zu können.  

Die Einrichtung einer Waffen- und Messerverbotszone an bestimmten Orten ist hierzu ein 

geeignetes Mittel. 

Die Verordnung über die Einrichtung einer Verbotszone über das Führen von Waffen und 

Messern in der Stadt Wilhelmshaven beruht auf § 42 Abs. 5 Satz 1 Nrn. 2 bis 5, Alt. 2 WaffG. 

Die Kommunen sind gemäß § 10 NKomVG befugt, Verordnungen zu erlassen. Die Übertragung 

der Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen nach § 42 Abs. 5 Satz 1 Nrn. 2 bis 5, Alt. 2 

WaffG auf die Landkreise und kreisfreien Städte ergibt sich aus § 1 Satz 3 der 

Subdelegationsverordnung in Verbindung mit § 5 Abs. 2 DVO-WaffR. Die Stadt Wilhelmshaven 

ist somit die zuständige Behörde für den Erlass dieser Verordnung. 

Gemäß § 42 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 Nrn. 2 bis 5 WaffG kann das Führen von Waffen im Sinne des 

§ 1 Abs. 2 und von Messern an und in bestimmten Örtlichkeiten und Einrichtungen verboten 

werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Verbot zur Abwehr von 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist. 

Eine Voraussetzung für den Erlass einer solchen Verbotsverordnung ist das Vorliegen einer 

abstrakten Gefahr, also einer nach allgemeiner Lebenserfahrung oder den Erkenntnissen 

fachkundiger Stellen mögliche Sachlage, die im Falle ihres Eintritts eine Gefahr darstellt. Eine 

Gefahr liegt bei einer Sachlage vor, bei der im einzelnen Fall die hinreichende 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche Sicherheit 

oder Ordnung eintreten wird. Zu den Schutzgütern der öffentlichen Sicherheit gehört neben 

der Unverletzlichkeit der Gesamtheit der Rechtsnormen insbesondere auch der Schutz vor 

Gefahren für Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum und Vermögen des Einzelnen sowie der 

Bestand und das Funktionieren des Staates und seiner Einrichtungen. 

Diese Voraussetzungen liegen vor. Das Schutzziel dieser Verordnung bezieht sich vorrangig 

auf die Schutzgüter Leben und Gesundheit, aber auch auf das Rechtsgut Eigentum. Es ist 

anerkannt, dass sich die für die Annahme einer Gefahr erforderliche hinreichende 

Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts nach dem Wert des zu schützenden Rechtsgutes 

richtet. Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts wird zum Schutz hochwertiger 

Rechtsgüter nicht vorausgesetzt, vielmehr reicht die Annahme einer mehr als nur 

geringfügigen Wahrscheinlichkeit aus. 

Es liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass das Verbot des Führens von 

Waffen und Messern an den bestimmten Orten in Wilhelmshaven zur Abwehr von Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist. Die polizeiliche Bewertung der 

Kriminalitätsstruktur mit Waffen- oder Messerbezug ergibt, dass es in Wilhelmshaven im 

Landes- und Bundesvergleich überdurchschnittlich häufig zu Straftaten mit Waffen- oder 

Messerbezug kommt. 
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Im Stadtgebiet wurden 2022 insgesamt 8.294 Straftaten erfasst, 2023 waren es 9.215 und 2024 

sank die Zahl auf 7.345. Dabei kann bei Straftaten mit Waffen- und Messerbezug grundsätzlich 

ein Anstieg beobachtet werden. Zudem ist die Zahl der Gewaltdelikte unter Jugendlichen 

tendenziell ebenfalls gestiegen. Messer kommen vor allem bei Gewalt- und Rohheitsdelikten 

zum Einsatz. Als Messerangriff gelten alle Tathandlungen, bei denen ein Angriff mit einem 

Messer unmittelbar gegen eine Person angedroht oder ausgeführt wird. Messerangriffe 

richten sich unter anderem auf die Tathandlungen der Bedrohung oder Nötigung, 

Körperverletzung und Raub. In wenigen Einzelfällen sind auch Tötungsdelikte zu verzeichnen. 

Seit 2019 bewegt sich die Anzahl der polizeilich erfassten Fälle mit Messerbeteiligung im 

Stadtgebiet pro Jahr im zweistelligen Bereich: 

• 2019: 74 Fälle 

• 2020: 65 Fälle 

• 2021: 70 Fälle 

• 2022: 73 Fälle 

• 2023: 83 Fälle 

• 2024: 72 Fälle 

Die Messerkriminalität in Wilhelmshaven ist absolut betrachtet moderat, aber relativ zur 

Einwohnerzahl (Häufigkeitsziffer) überdurchschnittlich hoch. Pro 100.000 Einwohnern kam es 

2023 zu rund 100 Messerangriffen, während der Durchschnittswert in Niedersachsen bei rund 

38 Fällen pro 100.000 Einwohnern lag. Auch im Bundesmaßstab liegt Wilhelmshaven über dem 

Mittel, so wurden in Deutschland im Jahr 2021 circa 13 Fälle pro 100.000 Einwohnern 

verzeichnet. In Wilhelmshaven kam es im Jahr 2021 rechnerisch hingegen zu circa 87 Delikten 

pro 100.000 Einwohnern. Zwar sind Großstädte wie Berlin oder Frankfurt in absoluten Zahlen 

deutlich stärker betroffen, doch weist Wilhelmshaven aufgrund seiner geringeren 

Bevölkerungszahl eine hohe Häufigkeitsziffer auf. Auch im absoluten Vergleich mit dem 

Landesdurchschnitt Niedersachsen zeigt sich, dass Messerangriffe in Wilhelmshaven 

überrepräsentiert sind. So wurden 2019 in Wilhelmshaven 74 Fälle erfasst, ähnlich viele wie 

in deutlich größeren Städten wie Braunschweig (83 Fälle). Auch 2022 lag Wilhelmshaven mit 

73 verzeichneten Fällen deutlich über größeren Städten wie Oldenburg (66 Fälle) oder 

Wolfsburg (59 Fälle). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Kriminalitätsgeschehen in der Stadt 

Wilhelmshaven unter Nutzung von Messern im Hellfeld für die Jahre 2019 bis 2024 

schwankende Fallzahlen aufweist. Ein permanenter oder extrem hoher Anstieg ist absolut 

zwar nicht zu erkennen. Gleichwohl bleibt Wilhelmshaven mit einer überdurchschnittlichen 

Häufigkeitsziffer ein Brennpunkt im Landes- und Bundesvergleich. 

Auch aus der Bewertung regionaler Medien und Mitteilungen ergibt sich der Eindruck, dass 

Bürgerinnen und Bürger zunehmend ein Unbehagen beim Aufenthalt in Teilen der Innenstadt, 

insbesondere in der Umgebung der Nordseepassage, in angrenzenden Bereichen der 

Fußgängerzone und in Parkanlagen verspüren. In der Presseberichterstattung, in sozialen 

Netzwerken, in Bürgerforen und auch in direkten Rückmeldungen an die Ordnungsbehörden 

wird über aggressives Verhalten, Gruppenbildung mit Provokationen, verbalen Angriffen und 

vereinzelt über Bedrohungen berichtet. Zusätzlich ist auf Basis allgemeinpolizeilicher 
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Erfahrungen mit einem großen Dunkelfeld in Bezug auf das Mitführen von Messern im Alltag 

auszugehen. 

Aufgrund der wiederholten Vorfälle, der überdurchschnittlichen Messerkriminalität sowie der 

täterseitig erkennbaren Neigung zur Mitführung von Waffen ist somit eine fortbestehende 

abstrakte Gefahrenlage gegeben. Besonders relevant ist hier die Gefährdung von Leben und 

Gesundheit unbeteiligter Dritter im öffentlichen Raum. Darüber hinaus ist ein ansteigendes 

subjektives Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu erkennen. 

Zur Abwehr dieser Gefahren kommt der Einführung einer Waffen- und Messerverbotszone an 

den besonders gefährdeten Orten eine große Bedeutung zu. Durch diese Verordnung wird das 

Führen von Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 WaffG und von Messern an den bestimmten Orten 

und zu den bestimmten Orten untersagt. Dies hat zur Folge, dass diese Gegenstände dort nicht 

mehr griffbereit mit sich geführt werden dürfen. Ausnahmen von diesem Verbot sind 

gesetzlich vorgesehen und beschränken sich auf die Fälle, in denen ein berechtigtes Interesse 

vorliegt. 

Die Einrichtung der Verbotszone dient dabei aber nicht nur der Abwehr konkreter Gefahren 

durch die sich eröffnenden Eingriffsmöglichkeiten der Ordnungsbehörden. Es ist dabei 

zusätzlich auch von einer erheblichen Präventionswirkung zur Abwehr künftiger Gefahren und 

einer Stärkung des Sicherheitsgefühls innerhalb der Bevölkerung auszugehen.  

Eine Waffen- und Messerverbotszone ermöglicht anlassunabhängige Kontrollen durch die 

Ordnungsbehörden und kann somit potenziellen Gefährdungslagen präventiv entgegentreten. 

Darüber hinaus entfaltet das bloße Wissen um die Verbotszone und mögliche Kontrollen 

bereits eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Täter und stärkt das Bewusstsein der 

Bevölkerung. Es kann von einer deeskalierenden Wirkung ausgegangen werden, wenn Waffen 

und Messer nicht mehr griffbereit geführt werden dürfen, zudem können so auch spontane 

Eskalationen mit diesen Gegenständen verhindert werden. Schließlich kann das Auffinden und 

ggf. Sicherstellen von Waffen und Messern aktiv zur Risikominimierung im öffentlichen Leben 

beitragen, sodass sich vulnerable Gruppen grundsätzlich sicherer fühlen können. 

Der räumliche Geltungsbereich der Verordnung wird auf die Orte begrenzt, an denen die 

Gefährdungslage am höchsten ist und basiert auf den Empfehlungen und Einschätzungen der 

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Ebenso wird der zeitliche Geltungsbereich dieser 

Verordnung nur auf die besonders kritischen Abend- und Nachtstunden, sowie die 

Wochenenden begrenzt. Diese Begrenzungen sorgen dafür, dass die Bevölkerung nur in dem 

absolut notwendigen Maße eingeschränkt wird, ohne zeitgleich das Schutzziel dieser 

Verordnung zu gefährden.  

Der Erlass einer Waffen- und Messerverbotszone ist verhältnismäßig. Sie ist geeignet, denn 

das Ziel, Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere für die hochwertigen 

Rechtsgüter Leben und Gesundheit, sowie Eigentum abzuwehren, wird erreicht. Insbesondere 

ist die Verordnung auch erforderlich zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, denn aufgrund 

der oben genannten Gründe gibt es kein Mittel, das den Schutzzweck ebenso gut erfüllt. Die 

genannten Begrenzungen des Geltungsbereiches dieser Verordnung stellen sicher, dass die 

betroffenen Personen nicht über das notwendige Maß hinaus in ihrem Alltag beeinträchtigt 

werden. Eine weitere Reduzierung des Geltungsbereiches oder eine Lockerung des Verbotes 
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hätten zur Folge, dass die Gefahren für die öffentliche Sicherheit nicht mehr ausreichend 

abgewehrt werden könnten. Schließlich ist die Verordnung auch angemessen, denn das 

öffentlich bestehende Interesse am Schutz der öffentlichen Sicherheit überwiegt eventuell 

betroffene private Interessen. Die Verordnung schränkt Personen sowohl räumlich als auch 

zeitlich nur im notwendigen Maß in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit und 

Eigentumsgarantie ein. Gesetzlich sind zudem Ausnahmen von dem Führverbot von Waffen 

und Messern für Fälle vorgesehen, bei denen ein berechtigtes Interesse vorliegt. Schließlich 

besteht die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung für dort nicht abgebildete Fälle zu 

beantragen. Demgegenüber muss das Interesse des Einzelnen, jederzeit und überall Waffen 

und Messer führen zu können, zurücktreten. 

 

Zu § 1 Verbot  

Der § 1 der VO normiert das Verbot, an bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 

im Stadtgebiet der Stadt Wilhelmshaven Waffen im Sinne von § 1 Abs. 2 WaffG und Messer zu 

führen. Der räumliche und zeitliche Geltungsbereich wird in der Anlage näher bestimmt und 

besteht aus einer schriftlichen Beschreibung und einer bildlichen Darstellung. Der 

Geltungsbereich der Verbotszone wird darüber hinaus auch mit Verbotsschildern im 

öffentlichen Raum kenntlich gemacht. § 1 Abs. 3 stellt klar, dass verbotenerweise geführte 

Waffen und Messer gemäß § 54 Abs. 2 WaffG eingezogen werden können.  

Die Auswahl des örtlichen und zeitlichen Geltungsbereiches dieser Verordnung wurde in 

Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vorgenommen und 

beruht auf Erkenntnissen und Erfahrungen der letzten Jahre im Zusammenhang mit 

kritischen Orten und Zeiten. Die Begrenzung stellt ein angemessenes Gleichgewicht zwischen 

den Schutzzielen dieser Verordnung und der Wahrung der Grundrechte der betroffenen 

Personen dar. 

Zu § 2 Begriffsbestimmungen 

Die Definition von Waffen in § 2 Abs. 1 der VO wurde aus dem Waffengesetz übernommen.  

Nach § 1 Abs. 2 WaffG sind Waffen  

- Schusswaffen und ihnen gleichgestellte Gegenstände (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 WaffG), 

- tragbare Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder 

Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, insbesondere Hieb 

und Stoßwaffen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 a WaffG) und  

- tragbare Gegenstände, die, ohne dazu bestimmt zu sein, insbesondere wegen ihrer 

Beschaffenheit, Handhabung oder Wirkungsweise geeignet sind, die Angriffs- oder 

Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, und die im 

Waffengesetz genannt sind. (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 b WaffG). 

Die Bestimmungen zu den einzelnen Begriffen befinden sich in der Anlage 1 zum Waffengesetz 

und gelten ebenso für diese Verordnung. 

Das Führverbot für Messer bezieht sich auf alle Messer, unabhängig von der Ausgestaltung 

oder der Klingenlänge. 
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Die Definition des Führens ist ebenfalls direkt aus dem Waffengesetz übernommen und 

entspricht der Regelung des § 1 Abs. 4 WaffG in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 2 Nr. 4 

WaffG. Zugriffsbereit sind Schusswaffen, wenn sie unmittelbar in Anschlag gebracht werden 

können. Nicht zugriffsbereit sind Schusswaffen, unter anderem wenn sie in einem 

verschlossenen Behältnis mitgeführt werden, Messer sind nicht zugriffsbereit, wenn sie nur 

mit mehr als drei Handgriffen erreicht werden können (Anlage 1 Abschnitt 2 Nr. 13 zum 

WaffG). 

Zu § 3 Ausnahmen 

Der § 42 Abs. 5 Satz 2 WaffG legt fest, dass bei der Einrichtung einer Waffenverbotszone 

zwingend Ausnahmen für das Verbot des Führens von Waffen und Messern vorzusehen sind, 

wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt. Gemäß § 42 Abs. 5 Satz 3 WaffG liegt ein berechtigtes 

Interesse für das Führen von Waffen und Messern insbesondere in den dort genannten Fällen 

vor. 

Ausnahmen für das Führen von Waffen 

Ein berechtigtes Interesse wird unter anderem anerkannt: 

- bei Inhabern waffenrechtlicher Erlaubnisse (mit Ausnahme des Kleinen 

Waffenscheins) 

- für den nicht zugriffsbereiten Transport von einem Ort zum anderen 

- in bestimmten Fällen für Personen, die Waffen mit Zustimmung des 

Hausrechtsinhabers führen, wenn das Führen dem Zweck des Aufenthaltes im 

Hausrechtsbereich dient  

- für Rettungskräfte und Einsatzkräfte im Zivil- und Katastrophenschutz im 

Zusammenhang mit der Tätigkeit 

Ausnahmen für das Führen von Messern 

Ein berechtigtes Interesse wird unter anderem anerkannt für: 

- Anlieferverkehr 

- Gewerbetreibende und deren Beauftragte im Zusammenhang mit der 

Berufsausübung 

- nicht zugriffsbereiter Transport von einem Ort zum anderen 

- in bestimmten Fällen für Personen, die Messer mit Zustimmung des 

Hausrechtsinhabers führen, wenn das Führen dem Zweck des Aufenthaltes im 

Hausrechtsbereich dient  

- gewerbliches Ausstellen von Messern auf Märkten, Messen und Ausstellungen 

- Rettungskräfte und Einsatzkräfte im Zivil- und Katastrophenschutz im 

Zusammenhang mit der Tätigkeit 

- Mitwirkende an Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen, Theateraufführungen oder 

historischen Darstellungen, wenn zu diesem Zweck Messer geführt werden 

- Führen von Messern im Zusammenhang mit der Brauchtumspflege, der Jagd 

oder der Ausübung des Sports 

- Inhaber gastronomischer Betriebe, deren Beschäftigte und Beauftragte und 

Kundinnen und Kunden 
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- Führen eines Messers im Zusammenhang mit einem allgemein anerkannten 

Zweck 

Hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung, im Zweifelsfall gelten die 

Regelungen des § 42 Abs. 5 Satz 3 WaffG. Diese Ausnahmen beziehen sich nur auf Situationen, 

in denen das Führen der Waffe oder des Messers auch außerhalb der Verbotszone legal 

möglich wäre. Hieraus ergibt sich nicht die Gestattung, Waffen oder Messer, die allgemeinen 

oder speziellen Führverboten unterliegen, innerhalb der Verbotszone zu führen. 

Für die Fälle, die von den bereits vorgesehenen Ausnahmen nicht umfasst sind, besteht nach 

Absatz 2 die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung bei der Waffenbehörde zu beantragen. 

Hierbei handelt es sich um einen Auffangtatbestand, welcher auf die Sachverhalte abzielt, die 

vom Gesetzgeber nicht bedacht wurden, aber dennoch auf einem berechtigten Interesse 

beruhen. Grundlage für die Erteilung dieser Ausnahmegenehmigung ist das Vorliegen der 

allgemeinen Erlaubnisvoraussetzungen für die Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse nach 

§ 4 WaffG. 

Die Regelungen des Waffengesetzes und mithin auch das Verbot dieser Verordnung sind 

darüber hinaus gemäß § 55 WaffG nicht anzuwenden auf  

- die obersten Bundes- und Landesbehörden und die Deutsche Bundesbank, 

- die Bundeswehr und die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten 

ausländischen Streitkräfte, 

- die Polizeien des Bundes und der Länder, 

- die Zollverwaltung 

und deren Bedienstete, soweit sie dienstlich tätig werden. Um Wiederholungen zu vermeiden, 

wird auf § 55 WaffG verwiesen. 

Zu § 4 Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße gegen das Verbot aus § 1 der VO stellen Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 53 

Abs. 1 Nr. 23 WaffG dar und können mit einer Geldbuße bis zu 10.000€ geahndet werden. 

Zusätzlich besteht gemäß § 1 Abs. 3 der VO die Möglichkeit, die verbotenerweise geführten 

Gegenstände einzuziehen. Diese Regelung stellt sicher, dass festgestellte Verstöße auch 

geahndet werden können. 

Zu § 5 Geltungsdauer und § 6 Inkrafttreten 

Es handelt sich um klarstellende Regelungen zum Inkrafttreten und Außerkrafttreten. 
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Der räumliche Geltungsbereich dieser Verordnung wird wie folgt begrenzt und in der Anlage 

2 bildlich dargestellt: 

1. Öffentliche Flächen innerhalb des von den Straßen Mitscherlichstraße, Peterstraße, 

Virchowstraße und Ebertstraße umschlossenen Bereiches („City“) 

2. Friedrich-Wilhelm-Park (zwischen Markt-, Virchow-, Göker- und Ebertstraße) 

3. Kurpark (zwischen Bismarck-, Mozart-, Göker- und Bremer Straße) 

4. Brommygrün (zwischen Mühlenweg und Friedenstraße) 

Der zeitliche Geltungsbereich dieser Verordnung wird wie folgt begrenzt: 

1. Montag bis Donnerstag 

jeweils von 16:30 Uhr bis 08:30 des Folgetages 

2. Freitag bis Montag 

durchgängig von Freitag, 16:30 Uhr, bis Montag, 08:30 Uhr 
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